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REPUBLIK OSTERREICH . . 

BUNDESMINISTERIUM 
FüR SOZIALE VERWALTUNG 

Zl.21.891/64-1a/19?5 

XIII. Gesetzgebwlgsperiode 

1010 Wien, den ....... 2El •.... ,AugU$t ............... 1975. 
Stub.nring 1 
Tel'phon 575655 

2326/A.B. 
ZU 21f20 /J. 
Präs. am 1. SEP. 1975 .. - ................... _--.-.. 

B e a n t W 0 r tun rr . ..-

der Anfrage der Abgeordneten PICHLER und 
Genossen an den Herrn Bundesmin.ister für 
soziale Verwaltung, betreffend Entwicklung 
der Renten und Pensionen (No. 2420!J). 

Die Abgeordneten PIGHLER und Genossen haben an 
mich die folgende Anfrage gerichtet: 

Was sind die wichtigsten Eta.ppen der Verbesserung 
der Renten uIld '?Pensionen seit 1970 und "TaS sind 
diesbezüglich die nächsten Schritte in absehbarer 
Zukunft? . 

In Beantwortung dieser Anfrage beehre ich mich, 
folgendes mitzuteilen: 

Bei der Aufzählung d~l' seit" 1970 beschlossenen 
\vichtigsten Etappen der Verbesserung der Pensionen und 
Renten muß mit der auf Grund der 25 .. Novelle zum ASVG, 
BGBl.Nr.385/1970, in Kraft getretenen verbesserten Be­
rechnungsmethode für die Richtzahl. im Rahmen der Pen­
sionsanpassung begonnen werden. Die ab " 01.1971 wirksam 
gewordene neue Berechnungsmethod(;: stellte eine gerechtere 
Dynamisierung der Renten und Pensionen sicher. O:b.ne diese 
Änderung wäre beispielsweise für das Jahr 1971 eine Richt­
zahl von 1,064 zustande gekommen; als Folge derneuen 
Berechnungsmethode galt als Richtzahl in diesem J"ahr 
1,071. Die Renten und Pensionen wurden daraufhin im 
Jahr 1971 ebenfalls mit diesem Faktor aufgewertet. 

Die·25. ASVG-Novelle br8.chtieferner eine Erböhung 
der Witwenpensionen auf 60 % der Versichertenpension 

2326/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 8

www.parlament.gv.at



- 2 .-

und vervürklichte deJllit ein langjähriges Verlangen .. 

Im vollen AUSTIH2l.l? kam. diese Verbesserung zunächst nur 

jenen i{i"t1tJen zugute ~ die ihren i IJebensul1terhal t iiber-
, ~ ~ '''t . - '.,. I wlegena. aus C1er '1~:" wenpenslon Destrl'c"Cena ,n den 

übr·igen Fällen hatte der Erhöhungsbetrag mit dem 

Betrag sonstigeJ:' :EinkLinfte zu r'uhen, die über S ".340,-­

- im ,Je.nI" 1971 - lagen. Diese spezlel18 Ruhensvor­

schrif't 1':1..u"de sGhließlich durch die 29 ~ Novelle zum ASVG 

(siehe untc!l) so daß 

seither alle Witwen ,J:.nspr'uch auf die 60 %ige Witl:ven-

pension in vollem Ausmaß habeno 

Die ,Ausglr3ichszulagenrichtsätze eI-fuhren auf Grund 

der 250 NovellezuDl ASVG in Form einer über die laufende 

Anpassung hinausgehenden Erhöhung ebenfalls eine Ver­

besserung 0 So vmrde ab 1" 7" 1971 der Richtsatz für allein­

stehende .Pensionsempfänger gegeniftJer dem ab 1.101971 in 

Kraft gestandenen BetI'ag um 100 B auf S 1 ~528 ,-- und für 

verheiratete Pensionsempfänger um S 139,-- auf S 2.122,-­
erhöht .. 

Des vJel"Ceren erfuhren die Ruhensbestimmungen bei 

Zusammentref.fen von Pensionen und Ervi'crbseinkommen durch 

die 2.5. Novelle zum ASVG eine nicht: u.ll\.",-esentliche Lockerung. 

nach dieser :Neuregelung tritt bei eiu,:;m Bezieher einer 

Direktpension , der das 65 .. Lebensjel1.r vollendet und 

m.indestens 5~·C Beitragsmonate erv-JOrberl hat, vle:::m er er­

'Vicrbstätig wir'd., kein Ru.hen der Pension. mehr eino Zu er­

wähnen ist auch die im B.a..'1.men der 25. I~()velle zum ASVG 

voroo.'enommene VerbesSerUnf1: der Ersatzzei tena..YJ.rechnung ...... ---
in der J:-'ensionsversicherung. Darnach ':'iü.:::,de die höchst­

anreche.nbare St'..:tdienzeit von vier auf sechs Jahre er­

\'leitert und ferner , mit, bestimrrrven Einschränlmngen, die 

bis dahin als neutral geltenden Zeiten des Karenzurlaubes, 

des Arbeitslosengeldbezuges und des Krankengeldbezuges, 
in Ersatzzeiten, umge'Vlandel t .. 

, . 

'. <I 
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Die bisher aufgezählten Änderungen, von gewissen 
Ausnalunen abgesehen~ wurden auf Grund der gleichzeitig 
mit der 25. ASVG-Novellebeschlossenen 19. Novelle zum' 
GSPVG, BGBl~Nr .. 386/1970und der 1. Novelle zum B-PVG, 
BGBl.Nr.389/1970, auch für den Bereich der Pensions­
versicherungen der Gewerbetreibenden und der Bauern 
't'Virksam. 

Im Jahr 19'72~ auf Grund der 28. Novelle zum ASVG, 
BGB1.Nr.162/1972, wurde die Umstellung'der Pensions­
bemessung auf den Einsatzelektronischel" Datenverar­
beitungsanlagen eingeleitet. Ermöglicht vrurde dies, 
indem die zur Ermittlung der Bemessungsgrundlagen in 
der Pensionsversicherung heranzuziehenden Beitragsgrund­
lagen mit beitragsjährlichen DurchschnittsvJerten und 
nicht mehr wie vorher mit monatlichen Werten, berück-
sichtigt werden. . I 

Eine weitere Etappe derPensionsverbesserung wurde 
durch die 29. Novelle zum ABVG, BGB1.Nr.,31/1973, und 

, 
die einschlägigen Novellen zu· den iibrigen in Frage 
kommenden Pensionsversicherungsgesetzen erreicht, die 
alle mit 1.1~1973 wirksam geworden sind. 

Die \vichtigsten Verbesserungen im Bereich der 
ASVG-Pensionsversicherung waren folgende: 

Schaffung eines Zuschlages zur Alterspension für 
je 12 Beitragsmonate, die ein Alterspensionist, der 
wieder er\'ierbstätig wird, nach dem Pensionsstichtag 
er"drbt; . dieser' Zuschlag kann insgesamt dreimal, dem­
nach für 36 Beitragsmonate in Anspruch genommen werden. 

Hat ein Versicherter die Geltendmachung seines 
Perisionsanspruches über das normale Anfallsalter 
hinaus aufgeschoben, gebührt ihm. eine Erhöhung der 
Alterspension. Diese Bonifikatiön beträgt für je weitere 
12 Versicherungsmonate des PEmsionsa~fschubes,. je nach 
der Anzahl der YOllendetenLebensjahre, zwischen zwei und 
fünf Prozent,derAlterspension~ 
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Lockerung des Verbotes der Ausübung einer Er­
vierbstätigkej_t bei der Ina.."lsprucbnahJile der vorzeitigen 
Alte:rspension bei langer Versicherungsdauer. Seit der 
29. Novelle zum ... ~SVG schließt ein Ervwrbseinkommen bis 
zu einem bestirr~ten, der jährlichen Dynamisierung unter­
liegenden Betrag (im Jahr 1975 S 1D909,--) den Anspruch 
auf die Frühpension nicht mehr auso 

Reform des ll.l.lsgleichszulagenrechtes du·rch eine 
gerechtere Veri.;eilu,ng der für die Zwecke der Ausgleichs~ 
zulagen zur Verfügung stehenden Mittel. P' .I..)lS zur 
29. ASVG-Novelle konnte bei der Prüfung der Anspruchs­
berechtigung auf Ausgleichszulage bei verheirateten 
Pensionisten praktisch nur dessen Ges8 .. mteinkommen in 
RecTillung gestellt werden; Einlriinfte des Ehegatten fanden 
nur sehr eingeschränkt Berücksichtigungo Daher konnte 
es vorkolIl.'1l.sn, daß nicht selten Ausgleichszulage auch 
dann noch gebührte, t'Jenn rni t Rücksicht auf das Einkommen 
des anderen Ehegatten, die für den gemeinsamen Lebens .... 
unterhalt vorhondenen l'1ittel den betreffenden Ausgleichs­
zulagenrichtsatz weit überschritten. Die Reform des 
Ausgleichszu.lagenrechtes hat nun einen Fa.m.ilienricht­
satz eingeführt, der be\'lirkte, daß seither Ausgleichszu-­
lage nur unter Berücksichtigung der finanziellen Mittel 
gebührt, die den neiden Ehegatten ß.§.rn.einsamfür ihre 
Lebensführung zur Verfügung st;ehen. DUI'ch diese Um­

gestaltung war es auch möglich, die in Betracht· kommenden 
Richtsätze über die laufende Anpassung hinaus zu erhöhen; 
ab 1.1.1973 wurcle der Richtsatz für Alleinstehende 
um 9,7 % und für Ehepa.are um 13,0 % erhöht, an Stelle 
von jeweils 9,0 %, ltlie es dem Anpassungsfaktor für 
das .Jahr 1973 entsprochen hätte ~ 

Ausbau de.s sozialrechtlichen Schutzes für 11ütter 
durch Einführung einer z\i'Jölfmonatigen Ersatzzeit für 
jede Frau, die von einem lebend gebo~euenKind ent­
bunden wird; einzige Voraussetzung für die Anrechnung 
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ist, das irgend1.vann vor oder nach der Entbindung 

eine Versicherungszeitliegt. 

Ge'llvährung eines A"bgeltungsbet:::-agesan Ausgleichs­

zulagenempfänger' je\'icils zVieimal in den ,Jarll'en 1973 
und 1974 (gestf-lffelt von 35 S bismaximö.l 100 S) für 

d.ie Erhöhung amtlich festgesetzter Lebensmittelpreise. 

Die bisher aufgezählten P.nCierungen wur~en, soweit 
. hl'" 1 ~ I .... 1 + . h ~ , 

elnsc~ aglge ana~oge Hege~ungen ln ~e_~ung s~e en, auren 

die 21. Novelle zum GSPVG, BGB1.Nr.32/1973, und die 

2. Novelle zum J3-PVG, BGBl.Nr.33/1973, auch in den 

beiden Selbstän.digen-Pensionsversieheru:ngen 1"lirksam. 

1::.1 der Pensionsversicherung der' Ge::J'crbetreibenden l,vurde 

darüber hinaus :noch eine z1t!eite Pe:n.sionsbe~essungsgrund­

lage nach Vollendung des 55. Lebens~jahres neu eine;eführt, 

fa.lls dereE Heranziehung für de::.1 Versicherten günstiger 

ist Q Weiters v-iU.rde auch in dieser Pensionsversicherung 

ab '1.1.;1973 die vorzeitige Alterspension bei langer 

Versicherungsdauer vorgesehen .. 

Wichtigste I'1aßna.i'1.me zur Verpesserung der Pensionen. 

und Renten im Jahr 1974 war die durch d:L.e 300 Novelle 

zum ASVG, BGB1~Nr.23/19'74, gescha.ffeneReform des 

S;yste~s dcr Ren-tien- und Pensionsanpassung ~ Diese Reform 

v,Tar deshalb not1-iend.ig, i,veil das bis G.&.:hin geltende 

lLllpassungssysteil1 mit den zunerilllenden S·teigerungsraten 

der Löhne und Preise nicht mer.IX Schritt halten konnte 0 

Eine d.er Ursa.ch0n für dieses Zurückb1ei'l')en lag in einer 

zu stark verzögerten Errechnl.lng der Richtzahl und damit 

in einer verz;ögerten PenSiOl'lSanpassung. Diese nach-

. teilige Wirkung kon.nte durch eine geä,nderte Richtzahl­

berechn.ung beseitigt l'lerden, durch die d.ie Richtzahl 

unc_ damit die Anpassung gegenüber de:r: bisherigen Methode 

um ein halbes Jahr näher an die aktuelle Lohnentwicklung 

herangeführt ~lUrde. Die nach .der nauen Hethode er­

rechnete Richtzahl hat für das Jahr 1974 den Faktor 
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1,104 ergeben, w}re es bei der bisherigen Methode 

verblieben, hätte er nur 1 ,08'1 be"':.~c8.geTl. Zum 

1.'1~'1974 i,>j1).rden daher d.ie Renten ~:md. Pensionen nicl-:..t 

um 8 ~ 7 %~ sondern um 10,4 % aufger.v8:!:'tet_ 

Die ZitTei te Ursache da.für, daß d.ie Pensionsall­

passung mit der Entvdcklung der I.,i:5bne '.:md Preise n.icht 

Schritt h2'.:.lten konnte, lag in der ~!j"''.feijährigen Ver- . 

zögerung bei der erstmaligen .Anpassung der Pensionen 

nach ihrem Anfall.. Diese Urs0che l:.:·::;nnte beseitigt \·le.:r·d.811 t 

indem der Zeitraum bis zur erstmaligen Anpassung um ein 

Jahr verki.i.rz,t wurde; sie erfolgt seither bereits mit 

dem dem Stichtag der Pension folgenden Ka.lcD.derja.hr .. Die 

ei.ne ztls[j~t:z]~iche 

fallenden Pensionen gewinn.en ~ \·mrde den zum Zeitpunkt 

des Inkrafttretens dieser Regelung 'bereits laul~enrlE;n 
"" "," -~ ....... 

Pensionen (lurch eine übergangsregelun.g abgegolten ,die 

jev,reils eine 3' %ige Pensionsanpassung zum Zeitpunkt 

1 .. 7.1974· und 107 .. 1975 vorsah. 

Zur Verbesserung der sozialen Schutzfunktion. der 

Ausgleichszulage wurde auch im Jahr 1974, neben der für 

alle Pensionen gleich hohen relativen Arrpassung, die 

Richtsätzp. fiir die Ausgleichszulage ZlJ.r Abgeltung der 
, .. , t ~.. h 1 t· ',' .,. 1''''' , .. , .L.. ernon en J.JeDens_. a~ lJ.ngsKos-cen zusa.-r;z _~CJ.":' er.o.oD.v, und 

zwar um 11,1 % anstelle von 10, L~ }t.. Entsprechend dcr 

zum 1.7 .... 1974 und 1 .. 7.1975 11'lirks8l-:: ge1,vordenen außer-

ordentlichen Erhöhung der Pensionen t'lurde zu d.enselben 

Zeitpunkten eine ebensolche 8.ußercrderLtliche Anhebur.:.g 

der Ausgleichszulagenrichtsätze 
. . . -. ,-./ 

um Je wel"Cere ~ ~ vor-

genommen. 

Durch die 22. Novelle zum GSPVG, 13GB1.Hr .. 2L~/19'74, 

und die 3 .. Novelle zum B-PVG~ BGB1 .. Nr.25/1974-, haben 

die dargestellten .Änderungen der 30 .. lü3VG-Novellen auch 

in den beiden Selbständigen-PeuBionsversicherungen. 

Geltung erlang-t. 

. 
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Von. den im heu.rigen Jahr vJirksam ge\'JOrdenen Ver­

besser~n.gen der Pensionen und Renten ist in erster 

Linie die neuerliche Erhöhung der Richtsätze liberdie 

für 1975 geltende normale Anpassung hinaus anzuführen. 

Sie erfolgte auto Grund der 3"1" novelle zum ASVG ~ 

BGB1 .. Nr.775/'1974. Grille BerücksichtiglJ.!lg de:c mit 1.701975 
vorzunehmend.en Erhöhu.ng der Ausgleichszulagenrichtsätze 

um. 3 % noch gem.äß der 30.. :N'ov elle zum .ll.BVG, wurden die 

Hichtsätze für' Alleinstehende um '10 ~ 9 % und ·für Ehe,­

paare um 1"1 % erhöht, a.."1 Stelle von '10,2 %, ',.;ie es dom 

.A..npassungsfaktor für 1975 e:atsprochen hätte. Ab 1.7.1975 
betragen die Ausgleichszulagenrichtsätze für Allein-

stehende S 2035L~, __ - und für Verheiratete S 3.368,--" 

\.Jas nun die für die absehbe_re Zukunft geplanten 

1-reiteren Etappen der Verbesserung der Pensionen und 

FLenten anla.."1.gt, ül')er die die Anfra.g;esteller ebenfalls 

Auskunft verlan.gen, so ist zunächst die 'beabsichtigte 

Verbesserung des Hili'losenzuschusse's ,zu erV'lähnen .. Vor 

allem ist dcu'811 gedacht, das Ausmaß d.ieser Leistung von 

dez: Höhe der Pension zu löseno Im Hinblick a.uf die da.für 

'er.forclerlichen Ni ttel kann für die Verwirklichung dieses· 

Vorhabens nur eine etappemveise Lösung ins Auge gefaßt 

werden .. Ferner i .. fird die Einführung einer Erschwerniszu­

lage für· PensioI\isten ab einem bestimmten JJebensalter 

in Erwägung gezogen •. Schließlich sei noch die in Aussicht 

genommene Öffnung der Pensionsil ersiche1.'Lmg erwähnt, die 

u.a. für die Zeiten nach dem 1.1 .. 1956 e:inen Einkauf von 

Versicherungszeiten zulassen soll. Versicherte sollen 

dadurch die i'iöglichkeit erlangen, Lücke}:. in ihrem Ver­

sichet'ungsverlur;.f zuschließen, Nichtv8rsi.oherte einen 

. Versicherungsv0x'lauf aufzuba.u.en. 

Im Bereich der Bauer}l-Pensionsvorsicherung sind .. 

ab'anfalls eine Heihe bedeutsamer Verbesserungen ge­

plant. Ein Teil dieser.Ä,iderungen soll den Kreis der 

Zuschußrentner eI'fassen fund f-tir sie durch die Übernahme 

I 
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der für sie giinst;igeren Bestimmungen des Ausgleichs-

zulageEI'ochtes o.us dem B-PVG, eine Ver-oesserung der 

A.!.'"lspruchs·bSI'8chtigung auf die Ausgleichzzulage bringen .. 
Darübor hinaus sollen die Zuschußrenten in tJ'-Der'gangs-

\ 

pensionen ntiGh der:l B-PVG umgewandelt l,'lerden. Schließ-

lich sei :noch au.f das weitere Vorhaben im Bereich 

der b:iaerlicl:l2n Pensionsversicherung v8I'1r:iesen, durch 

das die Rechts18.ge in einigen wichtigen. Punkten an das 
'D' •• ~ " •. . 'b d l' , . -
.t. el1s~o.nsrectl:;:; \:J.er ueweroe-crel en .en angeg ..... :tcnen werden 

soll. Es handeJ:c sich dabei um die Sen:cü',fuug der vor-

zeitigen Alterspension bei langer VersiGh0rungsclauer 
und Einführung einer zweiten Pensionsbemessungsgrund­
lage !lach Vollendung des 55. Lebensjahres des Ver-

sicherten. 
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